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Motion
über die Gliederung der Sekundarstufe I

eröffnet am 25. Januar 2010

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Gliederung der Sekundarstufe I wie folgt
vorzunehmen: Untergymnasium (als Teil der gymnasialen Bildung), erweiterte
Anforderungen (Sekundarschule) und grundlegendeAnforderungen (Realschule).

Begründung:
Das Untergymnasium ist Teil des Gymnasiums und ist als solcher losgelöst von der
Sekundarstufe I der Volksschule anzusehen. Der Kanton Luzern bietet heute auf
dieser Stufe fünf Niveaus an: Gymnasium, NiveauA, Niveau B, Niveau C, Niveau D.
Diese Gliederung ist unübersichtlich und führt im interkantonalenAustausch viel-
fach zu Missverständnissen.

Die heutigeWerkschule soll integriert oder separiert geführt werden können.
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